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Miguel de Cervantes

 Leiste guten Menschen 
Gesellschaft, und du wirst 
einer von Ihnen werden.

WAS LAUFT IN TENNIKEN? 
OKTOBER 2023

01.10.2023 Naturbummel NVVT

02.10.2023 Mütter/Väterberatung 

02.10.2023 Lotto Frauenverein 

03.10.2023 Bestimmungsabend Pilzverein 

10.10.2023 Bestimmungsabend Pilzverein 

17.10.2023 Bestimmungsabend/Mikroskopieren Pilzverein 

20.10.2023 Lesung mit Christine Brand Bibliothek 

24.10.2023 Kaffistübli Frauenverein 

24.10.2023 Bestimmungsabend Pilzverein 

25.10.2023 Trauercafé Ref. Kirche 

28.10.2023 Kürbisschnitzen Kuko 

28.10.2023 Konzert Diego Ares Ref. Kirche 

Dorf

Schulhaus Hofmatt 

Schulhaus Hofmatt 

Schulhaus Hofmatt 

Schulhaus Hofmatt 

Schulhaus Hofmatt 

Gemeindesaal 

Schulhaus Hofmatt 

Schulhaus Hofmatt 

Gemeindesaal 

Werkhof Tenniken 

Kirche Tenniken

Erscheinung einmal monatlich 
Redaktion Gemeindeverwaltung Tenniken 
Redaktionsschluss jeweils der 15. jeden Monats 
Datenanlieferung Word oder PDF an: 

mitteilungsblatt@tenniken.ch

weitere Termine sind im 
Veranstaltungskalender ersichtlich



1AKTUELLES

Fälligkeit Gemeindesteuern 2023 

Die Zahlungsfrist der Gemeindesteuern für 
das Jahr 2023 läuft am 30. September 2023 
ab. Dies gilt auch dann, wenn aus irgendei-
nem Grund noch keine provisorische Rech-
nung erstellt werden konnte. Auf verspä-
tete Zahlungen muss laut Steuerreglement 
ein Verzugszins erhoben werden. Diejeni-
gen Personen, welche die Zahlungsfrist be-
reits wahrgenommen haben, möchten wir 
einmal mehr den besten Dank ausspre-
chen, da die Gemeinde so die nötigen flüs-
sigen Geldmittel zur Verfügung hat, um die 
laufenden Ausgaben zu bestreiten. 

Öffnungszeiten während den Herbst-
ferien  

In den Herbstferien d.h. in der Zeit vom 09. 
– 13. Oktober 2023 bleibt die Gemeindever-
waltung für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. In dieser Zeit können keine
Identitätskarten beantragt werden. Die Ge-
meindeverwaltung steht in dringenden Fäl-
len (z.B. Todesfälle) nach telefonischer Vo-
ranmeldung zur Verfügung. Wir bitten die
Bevölkerung um Kenntnisnahme und um
Verständnis.

Ölfeuerungskontrolle  
Anweisung der Kantonalen Fachstelle 

Gemäss den gesetzlichen Vorgaben müssen 
in unserer Gemeinde in der kommenden 
Heizperiode 2023/2024 sämtliche Ölfeue-
rungen kontrolliert werden. Die offizielle 
Feuerungskontrolle wird wiederum durch 
den für unsere Gemeinde zuständigen Ka-
minfeger, durchgeführt. Die Kontrollen 
können auch durch Servicefirmen ausge-
führt werden. Voraussetzung ist jedoch, 
dass die Kontrollpersonen die Berufsprü-
fung für Feuerungskontrolleure absolviert 
und bestanden haben. 

Für die Feuerungskontrolle durch die von 
der Gemeinde bestimmte Kontrollperson 
gelten folgende Gebühren: 

• 1-stufige wärmetechnische Anlage
CHF 70.--/ Kontrolle

• 2-stufige wärmetechnische Anlage
CHF 91.50 / Kontrolle

• Spezielle Zeitaufwendungen
Kontrollperson CHF 85.--/ Stunde

(Wartezeit bei Nichteinhalten von abge-
machten Terminen, verhinderter Zugang 
zur Feuerungsanlagen etc.) 

Wird die Feuerungskontrolle durch eine 
Servicefirma ausgeführt, gilt folgendes Vor-
gehen 

• Der Besitzer der Feuerungsanlage
bezieht vorgängig auf der Gemein-
deverwaltung das Formular „Feue-
rungsrapport“. Beim Bezug ist eine
Bearbeitungsgebühr von CHF 30.--
zu entrichten.

• Die Servicefirma führt die Kontroll-
messung durch und füllt das Formu-
lar „Feuerungsrapport“ aus.

• Das ausgefüllte Formular „Feue-
rungsrapport“ muss bis spätestens
31. Januar 2024 an die Gemeinde-
verwaltung eingereicht werden.
Wird das Formular „Feuerungsrap-
port“ bis zu diesem Datum nicht ein-
gereicht, erfolgt anschliessend die
Kontrolle durch den Gemeindekon-
trolleur, gegen Verrechnung der
festgelegten Gebühren.

Bei Unklarheiten steht Ihnen die Gemeinde-
verwaltung mit den nötigen Auskünften 
gerne zur Verfügung. 
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Demission und Ersatzwahl Geschäfts- 
und Rechnungsprüfungskommission  

Frau Rezzan Demir, Mitglied der Geschäfts- 
und Rechnungsprüfungskommission, hat 
dem Gemeinderat mitgeteilt, dass sie per 
Ende September 2023 aus der Geschäfts- 
und Rechnungsprüfungskommission Tenni-
ken zurücktreten wird. Der Gemeinderat 
hat die Demission zur Kenntnis genommen 
und dankt Frau Rezzan Demir für die geleis-
tete Arbeit in der Geschäfts- und Rech-
nungsprüfungskommission. 
Der Gemeinderat wird die Bekanntgabe zur 
Ersatzwahl zu gegebener Zeit festlegen. Die 
genaueren Informationen werden im Mit-
teilungsblatt bekannt gegeben. 

Ersatzwahl Sozialhilfebehörde 

Im Mitteilungsblatt Nr. 05/2023 und haben 
wir bekannt gegeben, dass der Gemeinde-
rat die Ersatzwahl eines Mitgliedes in die 
Sozialhilfebehörde Tenniken für den Rest 
der Amtsperiode, d.h. bis 31. Dezember 
2024, auf den 22. Oktober 2023 festgelegt 
hat. Dies mit dem Hinweis, dass für diese 
Ersatzwahl gemäss Gemeindeordnung die 
Stille Wahl möglich ist. 

Wir können nun bekannt geben, dass bis 
zum Stichtag ein Wahlvorschlag eingegan-
gen ist. Die Prüfung des Wahlvorschlages 
durch die Gemeindeverwaltung hat erge-
ben, dass dieser die Voraussetzungen von 
§ 33 Abs. 3–7 GpR (Gesetz über die politi-
schen Rechte) erfüllt und dass der Vorge-
schlagene mit der Kandidatur einverstan-
den ist. Somit ist die Stille Wahl zustande
gekommen. Der Gemeinderat hat an seiner
Sitzung vom 18. September 2023 von der
Mitteilung der Gemeindeverwaltung Kennt-
nis genommen und folgendes beschlossen:

Unter Vorbehalt des Entscheides über Be-
schwerden gemäss § 83 Abs. 3 GpR wird 
als Mitglied der Sozialhilfebehörde Tenni-
ken für den Rest der Amtsperiode bis 31. 
Dezember 2024 in stiller Wahl gewählt er-
klärt: 

Nyffenegger-Wiesner Patricia 
Niedermattweg 22, Tenniken 

Der auf den 22. Oktober 2023 angesetzte 
Wahlgang wird widerrufen und findet nicht 
statt. 

Die Stille Wahl wird im Mitteilungsblatt der 
Gemeinde Tenniken veröffentlicht. Allfällige 
Beschwerden gegen die Gültigkeit dieser 
Wahl sind innert 3 Tagen seit der Veröffent-
lichung an den Regierungsrat des Kantons 
Basel-Landschaft einzureichen. 

Ersatzwahl Gemeinderatswahl 

Ebenfalls im Mitteilungsblatt vom Mai 2023 
haben wir die Ersatzwahl für das auf Ende 
Jahr vakant werdende Mandat im Gemein-
derat bekannt gegeben. Dies ebenfalls mit 
dem Hinweis, dass für diese Ersatzwahl ge-
mäss Gemeindeordnung die Stille Wahl 
möglich ist. 

Leider hat sich bis zum Stichtag keine Kan-
didatin oder Kandidat bei der Gemeindever-
waltung gemeldet. Als Folge wird die am 
22. Oktober 2023 festgelegte Ersatzwahl
durchgeführt.

Nach wie vor können sich interessierte Kan-
didatinnen oder Kandidaten bei der Ge-
meindeverwaltung oder beim Gemeinderat 
melden. Nach Möglichkeit werden die Na-
men der Bevölkerung vor den Wahlen pu-
bliziert (Gemeinde-News, Webseite). 

Wir sind zuversichtlich, dass sich für dieses 
sehr wichtige und interessante Mandat je-
mand aus der Bevölkerung findet. Bei Fra-
gen oder Anmerkungen steht ihnen die Ge-
meindeverwaltung und der Gemeinderat 
gerne zur Verfügung. 

AKTUELLES
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Nationalrats- und Ständeratswahlen 

Bekanntlich findet am Sonntag, 22. Oktober 
2023 die Nationalrats- und Ständeratswah-
len statt. An diesem Datum findet zudem 
die Ersatzwahl für das vakant werdende 
Gemeinderatsmandat statt. Die Wahlunter-
lagen werden den Stimmberechtigten 
rechtzeitig zugestellt. 

Herbstjagd 2023 

Die Jagdgesellschaft Tenniken führt dieses 
Jahr an folgenden Tagen im Revier Tenni-
ken eine Gesellschaftsjagd durch: 

Samstag, 21. Oktober 2023 
Samstag, 04. November 2023 
Samstag, 25. November 2023 
Samstag, 09. Dezember 2023 

Da noch nicht klar ist, wo gejagt wird bittet 
die Jagdgesellschaft die Bevölkerung, an 
diesen Tagen den Wald mit einer gewissen 
Vorsicht zu begehen. Die Wege sollen nicht 
verlassen und eventuelle Anweisungen der 
Jäger sollten berücksichtigt werden. Aus-
künfte über die Gesellschaftsjagd erhalten 
Sie von Hans Wyler, Arisdorf Tel.: 079 715 
06 01 

Holzschläge im nicht betriebsplan-
pflichtigen Wald 

Dem vorliegenden Mitteilungsblatt ist eine 
Publikation vom Amt für Wald beider Basel 
beigeheftet. Mit dieser Publikation macht 
das Amt auf die Bestimmungen bezüglich 
Holzschläge im nicht betriebsplanpflichti-
gen Waldeigentum in der Nutzungsperiode 
2023/2024 aufmerksam.  

Klimapositiv Gärtnern 

Gartenflächen bieten ein enormes Potenzial 
zur Förderung der Biodiversität und für den 
Klimaschutz. Mit dem Klimawandel sind Hit-
zeinseln in Gemeinden und Städten zu einer 
grossen Herausforderung geworden. Gar-
tenbesitzerinnen und Gartenbesitzer kön-
nen hier viel bewirken. Das Bundesamt für 
Umwelt BAFU, stellt eine Reihe von 16 
Merkblättern zur Verfügung mit einfachen 
und sehr wirksamen Massnahmen, wie Gär-
ten zur kühlen und biodiversen Oase umge-
staltet werden können. Der Leitfaden ist ab 
sofort auf der Gemeinde erhältlich. 

Aufnahme Hundekot 

Der Gemeindeverwaltung wurde zugetra-
gen, dass vermehrt Hundekot nicht aufge-
nommen und fachgerecht entsorgt wird. 
Gemäss geltendem Hundereglement der 
Gemeinde Tenniken sind Hundehalter zur 
Beseitigung des Kots ihrer Hunde auf öf-
fentlichem oder fremdem privatem Areal 
verpflichtet. Wir möchten alle Hundehalte-
rinnen und Hundehalter ans Herz legen, 
dieser eigentlich klaren Regelung nachzu-
kommen. 

Ersatz Trinkwasserleitung Obermatt 

Die bestehende Trinkwasserversorgungs-
leitung zwischen dem Pumpwerk Obermatt 
und dem Rastplatz Mühlematt musste er-
setzt werden. Die Sanierungsarbeiten sind 
Teil eines Gesamtprojekts für die Sicher-
stellung der Trinkwasserversorgung der 
Gemeinde Diegten. In diesem Zusammen-
hang wurde durch einen Dienstleistungs-
vertrag das Eigentum und die Unterhalts-
pflicht der betroffenen Trinkwasserversor-
gungsleitung der Gemeinde Diegten über-
tragen. 

AKTUELLES
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Bäume und Sträucher sowie Hecken 

Der Gemeinderat bittet alle Liegenschaftseigentümer, aus Gründen der Verkehrssicherheit, 
ihre Bäume und Sträucher sowie Hecken, die in Strassen und Fusswege hineinragen, zurück-
zuschneiden. Nachfolgend eine Skizze, wann und wie Sie vorgehen müssen. Wie sind Bäume, 
Sträucher und Hecken zu schneiden? Nach dem Gesetz über das Strassenwesen dürfen Bäume 
und Sträucher nur dann in das Gemeindestrassenareal ragen, wenn deren Äste die Fahrbahn 
um mindestens 4.50 Meter und das Trottoir um mindestens 2.50 Meter überragen. Insbeson-
dere dürfen sie die Übersicht nicht behindern. Einfriedigungen an Strassenkreuzungen müssen 
nicht nur zurückgeschnitten, sondern auch niedrig gehalten werden. Im Interesse der Ver-
kehrssicherheit und auch der Sicherheit der Fussgänger, die zudem durch überhängende Äste 
gefährdet sind, sollten alle Liegenschaftsbesitzer ihre Grünhecken und Sträucher entlang von 
Strassen, insbesondere an Strassenkreuzungen, zurückschneiden. 

Tenniker Fenster 

«Blick Richtung Bölchen mit der Nebelwalze und Tenniken an der Sonne» 
Besten Dank an Ruth Jud für die Zustellung dieser schönen Aufnahme von unserem Dorf. 
Für das Tenniker-Fenster freuen wir uns über die Zusendung von Impressionen aus unse-
rem Dorf an mitteilungsblatt@tenniken.ch 

4AKTUELLES
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Kadaversammelstelle neu in Zunzgen 

Die Kadaversammelstelle Tenniken ist geschlossen. Ab dem 1. 
September 2023 können Kleintierkadaver bei der Kadaverstelle 
(Gemeindewerkhof) in Zunzgen fachgerecht entsorgt werden.  

Kleintierkadaver bis zur Grösse einer Hauskatze können beim 
Gemeindewerkhof Zunzgen an der Dammstrasse (Ringstrasse 23 im 
Navigationssystem), im Kadaverraum, von 08.00 - 19.00 Uhr abgegeben 
werden. Die Kleintierkadaver dürfen dabei nicht in einem Abfallsack 
deponiert werden. 

Haben Sie grössere Tiere zum Entsorgen, nehmen Sie bitte vorgängig 
Kontakt mit dem Werkhof Zunzgen auf. Tel.: 079 504 41 87 oder 079 799 
76 32 

Wir bitten die Bevölkerung um Kenntnisnahme. 

EINWOHNERGEMEINDE TENNIKEN 

5KADAVERSAMMELSTELLE



66VERWALTUNG

 Gemeinde Tenniken 

Ab Anfang August 2024 ist in der Gemeinde Tenniken eine Lehrstelle als 

Fachmann/Fachfrau  
Betriebsunterhalt Hausdienst EFZ 
Oder 
Fachmann/Fachfrau  
Betriebsunterhalt Werkdienst EFZ 

zu besetzen. Die Gemeinde Tenniken bietet einem jungen interessierten Menschen die Möglichkeit, 
eine Ausbildung als Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt Hausdienst oder Werkdienst zu absolvieren. 
Die Voraussetzungen für eine solche Lehre wären handwerkliche Fähigkeiten, Selbständigkeit und 
Genauigkeit, Motivation sowie ein guter Umgang mit Arbeitskollegen und Mitmenschen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Falls Sie an der Lehrstelle bei der Gemeinde Tenniken interessiert 
sind, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, allen Zeugniskopien und einem aktuellen 
Foto bis 30. November 2023 an die Gemeindeverwaltung Tenniken. Alte Landstrasse 32, 4456 
Tenniken. E-Mail: gemeinde@tenniken,ch. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die 
Gemeindeverwaltung oder Herr Pascal Haemmerli, Leiter Werk- und Hausdienste. Telefon 079 203 50 
46.

ffi 



7AMT FÜR WALD BEIDER BASEL

Amt für Wald beider Basel 
Ebenrainweg 25, 4450 Sissach, www.wald-basel.ch 
Ueli Meier, Amtsleitung, D 061 552 56 51, ueli.meier@bl.ch 

222_ber_BL_230821_brj_Nutzungsperiode2023-24 (002).docx

brj/meu 

Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 

Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Fläche des Waldeigen-
tums massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Ausgehend von der Waldfläche eines Eigen-
tümers oder einer Eigentümerin innerhalb eines Forstreviers wird zwischen betriebsplanpflichtigem (mehr als 
25 ha) und nicht betriebsplanpflichtigem (weniger als 25 ha) Waldeigentum unterschieden. 
Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten folgende Bestimmun-
gen: 

1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder meldepflichtig. Eine
Meldung an den Revierförster ist notwendig für Holzschläge im Rahmen von Pflegearbeiten, sowie für
die eigene Brennholz- und Nutzholzversorgung. Alle andern Holzschläge sind bewilligungspflichtig.

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist der Revierförster
oder die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das Waldeigentum liegt. Er oder sie nimmt die Meldung
über geplante Holzschläge entgegen, zeichnet die Bäume an und entscheidet über die Bewilligungs-
pflicht.

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Der Bewilligungsent-
scheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar.

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen ausschliesslich Saatgut und
Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt und dem Standort angepasst ist.

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder der darin aufgeführ-
ten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne der eidgenössischen und kantonalen
Waldgesetzgebung strafbar.

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen im Zusammenhang mit ihrem Waldei-
gentum an den Revierförster oder die Revierförsterin. Von ihm oder ihr erhalten Sie die notwendigen Aus-
künfte über Nutzung und Pflege im Wald. Dort können auch die benötigten Gesuchsformulare für Holzschlä-
ge im nicht betriebsplanpflichtigen Wald bezogen werden. 

Die Gemeinden werden gebeten, diese Bekanntmachung in gebührender Weise zu veröffentlichen. 

Amt für Wald beider Basel 

Sissach, 21. August 2023 

Waldwirtschaft 
Nutzungsperiode 2023/2024 (BL) 
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Häckseldienst 10. Oktober 2023
Fr. 50.00 

Das Häckselgut bis zu 10cm dick, gut sichtbar und zugänglich am 
Strassenrand deponieren. Kein Dornengewächs! 

Das gehäckselte Material wird nicht mitgenommen, es kann für 
den Kompost oder als Abdeckmaterial verwendet werden. Sie 
können auch gerne Einfüllbehälter bereitstellen. 

Dienstag   10. Oktober 2023 
Anmeldefrist:  bis Freitag, 29. September 2023 

Der Talon ist mit der Häckselgebühr von CHF 50.00 auf der Gemeindeverwaltung Tenniken abzugeben. 

Wichtig: Es müssen 10 Anmeldungen vorliegen um den Häckseldienst durchzuführen. Bei nicht 
Durchführung des Häckseldienstes werden Sie telefonisch informiert. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldetalon Häckseldienst Dienstag, 10. Oktober 2023 

Der Talon ist mit der Häckselgebühr von CHF 50.00 auf der Gemeindeverwaltung Tenniken abzugeben. 

➔ Bitte beachten Sie, dass aus organisatorischen Gründen nach Ablauf der Anmeldefrist keine
Anmeldungen mehr berücksichtigt werden können.

Name / Vorname _____________________________________________________________________ 

Strasse / Nr.  _____________________________________________________________________ 

Telefonnummer _____________________________________________________________________ 

Standort Häcksel _____________________________________________________________________ 

HÄCKSELDIENST
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15.00 - 18.00 Uhr 
im Werkhof Tenniken
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Vielen Dank an die Sponsoren des Openair- 
Kinos vom 19.08.2023 

Ebenfalls danken wir den freiwilligen Helfern!

IX) BUSER 
m FENSTERBAU 
Fenster. Türen. Insektenschutz 

LIEFERT UND ENTSORGT 
SPIELKISTE 
h ntk:h • bendig • e nzlgartig 

REGO·FIXA. 
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em
einde- und Schulbibliothek Tenniken 

Alte Landstrasse 32a, 4456 Tenniken     Tel. 061 971 60 58 
bibliothek@tenniken.ch     www.tenniken.ch -> Bildung und Kultur -> Bibliothek 

Neu im Angebot der Bibliothek 

Nintendo Switch Games 

Wir freuen uns auf viele Nintendo Switch - Fans! 

Unsere Öffnungszeiten: 

Montag 16.00 - 18.30 Uhr 

Mittwoch 16.00 - 18.30 Uhr 

Freitag 15.00 - 17.00 Uhr 

Während den Schulferien 

Montag 16.00 – 18.30 Uhr 

GEMEIINDE- UND 

SCHULBIBLIOTHEK 
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Reformierte Kirchgemeinde 
Tenniken-Zunzgen 
www.kirche-tenniken-zunzgen.ch  refkirchete@bluewin.ch 
 
Sonntag, 1. Oktober 10.00 Uhr in Eptingen, Regionalgottesdienst, 

Pfrn. K. Merian 
Sonntag, 8. Oktober 10.00 Uhr in Zunzgen, Regionalgottesdienst, 

Pfrn. B. Kitzel, anschliessend Chillekaffi 
Sonntag, 15. Oktober  10.00 Uhr in Diegten, Regionalgottesdienst, 
  Pfr. A. Berde 
Sonntag, 22. Oktober  10.00 Uhr in Eptingen, Hof Lungern bei  
  Familie Flükiger, Regionalgottesdienst zu Ern-

tedank, Pfrn. M. Muhmenthaler und Pfr. U. Däl-
lenbach 

Sonntag, 29. Oktober  10.00 Uhr in Zunzgen, Pfr. U. Dällenbach, an- 
  schliessend Chillekaffi 
 
 
TAIZÉ-FEIER 
Freitag, 20. Oktober, 19.00 Uhr in der reformierten Kirche Sissach 
 
 
ALTERSHEIM-GOTTESDIENSTE APH MÜLIMATT SISSACH 
Freitag, 13. und 27. Oktober, 10.15 Uhr im Dachsaal Haus A  
 
 
MORGENGEBET 
Mittwochs, 8.00-8.30 Uhr  
im Chor der Kirche Tenniken 
 
 

FIIRE MIT DE Chlii 
Mittwoch, 25. Oktober 
15.00-16.00 Uhr im  
Gemeindezentrum Zunzgen 
 
 
PRETEENS FÜR 5.- UND 6.-KLÄSSLER 
Donnerstag, 19. Oktober, 15.30-18.00 Uhr, Jugendraum Tenniken 
 
 
KONFIRMANDEN 
1.-6. Oktober Konfirmandenlager im Calancatal 
Unterricht um 18.00 Uhr im Pfarrhaus 
Dienstag, 24. Oktober / Mittwoch, 25. Oktober 
 
 

15.00-15.30 Uhr Eintrudeln bei Cake  
und Getränken 
Alexandra Iseli, Mirjam Börlin 
und Pfr. U. Dällenbach 

Mut ist Angst, die am Beten ist. 
Paulo Coelho, Brasilien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE 

TENNIKEN-ZUNZGEN 



14

ZMORGE IM HOFMATTSCHULHAUS 
Den Tag miteinander und mit einem guten Gedanken  
beginnen.  
Dienstag, 3. Oktober, 8.30 Uhr 
Zmorgeteam, Kontakt: Margrith Oberer, 061 971 64 18 
 
 
 
TRAUERCAFÉ IM DIEGTERTAL 

 
Mittwoch, 25. Oktober, 9.00 Uhr  
im Gemeindesaal Tenniken 
Emma Rosa Santoro 061 971 50 12, Pfrn. Melanie Muhmen- 
thaler 078 855 74 31, Pfr. Ulrich Dällenbach 079 671 09 39 

 
 
 
JUNGSENIORENREISE 
Freitag, 27. Oktober, 7.00-19.00 Uhr  
Charlie Chaplin-Museum in Vevey 
 
 
 
ERWACHSENENBILDUNG 
Dienstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr im Kulturraum Diegten 
Thema: Organtransplantation 
 

 
 
 
 
DR GRÜEN GÜGGEL MEINT  

Hesch gwüsst, nach neuschtä Erkenntniss settä scho 4000 Schritt 
längä zum fit z’blybä… aber au das muesch zerscht mol machä.  
Also eifach ä chly weniger in Charä hockä, d’Chind NID mit em Elterät-
axi in d’Schuel fahrä (isch eh nur gföhrlich für anderi…). In  
däm Sinn isch au do weniger meh! 
 

 
 

Organspende Schweiz.  
Neue Gesetzeslage ab 2025 

MMuussss  iicchh  SSppeennddeerriinn,,  SSppeennddeerr  sseeiinn??  
Das neue Organspendegesetz – von der  
Zustimmungs- zur Widerspruchslösung  

 
Was bedeutet das für uns eigentlich? 
WWiirr  sspprreecchheenn  mmiitt  OOrrggaanneemmppffäännggeerrnn,,  ÄÄrrzztteenn,,    

EEtthhiikkeerrnn    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE 

TENNIKEN-ZUNZGEN 
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Agenda der katholischen Pfarrei 
Sankt Josef, Sissach 
Oktober 2023 
 

 

 
Sonntag, 1. Oktober, 9.30 Uhr 
 Eucharistiefeier dt./ital.  
 
Sonntag, 8. Oktober, 11.00 Uhr 
 Eucharistiefeier 
 
Donnerstag, 12. Oktober, 14.00 Uhr 
 Senioren Spiel- und Plauschnachmittag 
 im Centro 
 
Sonntag, 15. Oktober, 9.30 Uhr 
 Eucharistiefeier dt./ital.  
 
Freitag, 20. Oktober, 19.00 Uhr 
 Ökumenischer Taizé-Gottesdienst 
 Reformierte Kirche Sissach 
 
Samstag, 21. Oktober 
 JuBla Scharanlass 
 
Sonntag, 22. Oktober, 10.00 Uhr 
 Firmung 
 Katholische Kirche Gelterkinden 
 
Sonntag, 22. Oktober, 11.00 Uhr 
 Eucharistiefeier 
 
Sonntag, 22. Oktober, 18.00 Uhr 
 Ökumenischer Schulgottesdienst 
 zum Erntedank, Gemeindezentrum Böckten 
 
Dienstag, 24. Oktober, 19.00 Uhr 
 Pfarreirat 
 
Mittwoch, 25. Oktober, 19.30 Uhr 
 Elternabend für die Eltern der 
 Erstkommunikanten 2024 
 im Centro 
 
Donnerstag, 26. Oktober, 19.00 Uhr 
 ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung 
 im Centro 
 
Freitag, 27. Oktober, 17.30 Uhr 
 Ökumenische Gedenkfeier für alle,  
 die um ein Kind trauern, Friedhof Sissach 
 
Freitag, 27. Oktober, 18.00 Uhr 
 Jugendgottesdienst 
 anschliessend Pizzaessen 
 
Sonntag, 29. Oktober, 9.30 Uhr 
 Kanzeltausch im Pastoralraum mit Gregor Ettlin, 
 Kommunionfeier  
 
 
 

 
 

Regelmässig  
2.+4. Sonntag, 9.00 Uhr 
   Santa Missa portuguesa 
1.+3.+5. Sonntag, 09.30 Uhr 
   Santa Messa / Eucharistiefeier dt./ital. 
2.+4. Sonntag, 11.00 Uhr 
   Pfarreigottesdienst 
2.+4. Sonntag, 18.00 Uhr 
   Santa Messa italiana 
Mittwoch, 9.15 Uhr 
   Ökumenische Morgenfeier 
Mittwoch, 18.00 Uhr 
   am 1. im Monat Kommunionfeier dt./ital. 
   2.-4. im Monat, Eucharistiefeier dt./ital. 
Erster Freitag im Monat, 8.00 Uhr 
   Eucharistische Anbetung  
   mit Rosenkranz 
Letzter Freitag im Monat, 19.00 Uhr 
   Rosary Prayer 

 
 
Wenn nichts anderes vermerkt, finden alle Anlässe in der 
kath. Kirche Sankt Josef bzw. im Pfarrhaus an der 
Felsenstrasse oder im Centro der Pfarrei in Sissach statt. 
 
Weitere Infos zu den einzelnen Anlässen finden Sie im röm.-
kath. Pfarrblatt KIRCHEheute unter Sissach oder auf unserer 
Homepage: www.rkk-sissach.ch. Beachten Sie zudem auch 
unsere Kirchenzettel in der Volksstimme sowie in der 
Oberbaselbieter Zeitung. 
 
Genaue Angaben zu Anlässen der JuBla finden Sie unter 
www.jubla-sissach.ch 
 
Wir sind jederzeit gerne für Sie da: 
Katholische Pfarrei Sankt Josef 
Felsenstrasse 16, 4450 Sissach 
Tel. 061 971 13 79 
sekretariat@rkk-sissach.ch 
Pfarreileiter: Diakon Martin Tanner 
martin.tanner@rkk-sissach.ch 
 

 
Kirchlicher regionaler Sozialdienst 
Beratung ohne Anmeldung: 
Mittwoch, 13.30 – 16.00 Uhr – Felsenstrasse 16 
Beratung nach Absprache: 
079 261 31 25 
mfrei@caritas-beider-basel.ch 
 

 

 

()
Katholische Kirche 

• • St. Josef 
• 4450 Sissach 

0 Katholische Kirche 

• • SanktJosef 
• Sissach 
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Einladung zum  
Tenniker – Nachmittag      
 
 
 
              Montag 2. Oktober 2023 
                   von 14.00 – 17.00 Uhr  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedermann/Frau/Kind sind herzlich eingeladen mit uns im Schulhaus 
Hofmatt einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. 
 
 
Programm: Lottomatsch  
            
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. 
 
Dieser Anlass findet OHNE Anmeldung statt. 
 
 
 
       Frauenverein Tenniken 
         Der Vorstand 
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US BUUREZMORGE WIRD

Turnerzmorge

Save the Date

SONNTAG
12. NOVEMBER 2023

TURNHALLE SEEMATT

SV Tenniken
 präsentiert

 / 

, 
~ 

t 

' 
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Voranzeige Naturschutztag 
 
Der diesjährige Naturschutztag findet am Vormittag des 28. 
Oktobers statt. 
 
Im Anschluss lädt die Gemeinde Tenniken alle Helfer und 
Helferinnen zum traditionellen Mittagessen mit ‘Hörnli und 
Ghackts‘ im Feuerwehrmagazin ein. 
 
Es sind dazu alle Einwohner herzlich eingeladen! 
 
Detaillierte Infos im nächsten Mitteilungsblatt. 
 
Vorstandsmitglieder gesucht! 
Der NVVT besteht seit 93 Jahren und zählt aktuell mehr als 130 
Mitglieder, die sich für die die Förderung einer intakten Natur in 
unserer unmittelbaren Umgebung – unser aller 
Naherholungsgebiet – mit dem Jahresbeitrag wie auch 
tatkräftiger Unterstützung einsetzen. 
 
Nach der GV 2024 wird unser Vorstand voraussichtlich noch aus 
drei Mitglieder bestehen. Daher suchen wir dringend neue 
Vorstände, die mit uns den Verein in einem gut zu bewältigen 
Rahmen führen möchten. 
Mehr Infos dazu erhalten Sie von Brigitt Buser, Alte Landstrasse 
49, 4456 Tenniken, 079 602 93 79, brigitt.buser@bluewin.ch 
 
Nächste Naturbummel 
Sonntag: 01.10., 05.11. & 03.12. 2023 
Besammlung:   9.00 Uhr Schulhaus Hofmatt 
Dauer:    ca. 2 Stunden 
Ausrüstung:   der Witterung angepasste Kleidung 
 
Es sind dazu alle herzlich eingeladen! 
 
Der Vorstand 

 

 

NATUR- UND 
; 

-...._,.,/ VOGELSCHUTZVEREIN TENNIKEN 



« WHO’S WHO 
 IM GEMEINDERAT 
 TENNIKEN …»

Gemeindepräsident  Thomas Grüter • Allgemeine Verwaltung
  Tel. 061 971 53 32 • Forstwirtschaft
  tgrueter@bluewin.ch • Energie
   • Vereine

Vizepräsident  Beat Heller • Altersheim
  Tel. 061 971 53 88 • Bildung
  beat@heller.support • Finanzen und Steuern

Gemeinderätin  Franziska Buonfrate • Kultur, Freizeit, Kuko
  Tel. 061 971 99 07 • Naturschutz
  f.buonfrate@gmail.com • Raumplanung
   • Umweltschutz

Gemeinderätin  Patricia Nyffenegger • Gesundheit
  Tel. 061 971 71 28 • KESB
  patricia.nyffenegger@bluewin.ch • Offene Jugendarbeit
   • Regionale Musikschule 
   • Sozialhilfe 

Gemeinderat  Daniel Sutter • Liegenschaften
  Mobile 079 408 74 53  • Öffentliche Sicherheit
  dsutter@gmx.net • Verkehr
   • Volkswirtschaft
   • Wasserversorgung
   • Werkhof



GEMEINDEVERWALTUNG
Adresse Alte Landstrasse 32
Telefon  061 973 07 00
Fax 061 973 07 01
E-Mail gemeinde@tenniken.ch

Öffnungszeiten
Montag geschlossen
Dienstag 16.00 – 18.30 Uhr
Mittwoch 14.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag 11.00 – 13.00 Uhr
Freitag geschlossen
 

GEMEINDEBIBLIOTHEK
Adresse Alte Landstrasse 32a
Telefon 061 971 60 58
E-Mail  bibliothek@tenniken.ch

Öffnungszeiten
Montag 16.00 – 18.30 Uhr
Mittwoch 16.00 – 18.30 Uhr
Freitag 15.00 – 17.00 Uhr

Während den Ferien
Montag 16.00 – 18.30 Uhr 

SOZIALHILFEBEHÖRDE
Adresse Alte Landstrasse 32
Telefon  079 275 49 20
E-Mail sozialhilfebehoerde@tenniken.ch
 

ÖFFNUNGSZEITEN ABFALLSAMMELSTELLE
Montag – Freitag  07.00 – 12.00 und 13.00 – 19.00 Uhr
Samstag  08.00 – 14.00 Uhr




